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SATZUNG 

der

GEA Group Aktiengesellschaft

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1

Die Aktiengesellschaft führt die Firma

GEA Group Aktiengesellschaft.

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.

§2

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von 

Unternehmen, die insbesondere in
- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Apparaten, Maschinen, Systemen, 

Komponenten, Prozesslinien, Anlagen und Stell- und Regelelementen sowie 

von Artikeln aus Kunststoff, auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen, 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von metallurgischen und chemischen 

Erzeugnissen aller Art,
- Planung und Bau industrieller Anlagen,

- Entwicklung und Verwertung technischer Verfahren,

- Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Umweltschutzbereich,

- Handel mit Erzeugnissen aller Art,

- Durchführung von Finanz-, Versicherungsvermittlungs- und Speditionsge­
schäften,

- Durchführung von Kompensations- und Gegengeschäften mit Produkten und 
Dienstleistungen aller Art,

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Beteiligungen, Wertpapieren, 

Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen
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sowie in der Durchführung aller Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenann­

ten Geschäftsfeldern Zusammenhängen, tätig sind. Gegenstand des Unternehmens 
sind des Weiteren das Halten und der Erwerb von Beteiligungen, die Übernahme von 

Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unterneh­

men, die die vorbezeichneten Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben. Die 

Gesellschaft kann auf den in Satz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig 

werden; für Geschäfte oder Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung oder Er­

laubnis nach den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Güter­

kraftverkehrsgesetzes bedürfen, gilt dies jedoch nur insoweit, als die erforderliche 

Genehmigung oder Erlaubnis vorliegt.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegen­

stand des Unternehmens Zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu 

dienen geeignet sind.

(3) Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an 

ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich 

ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken sowie an Kredit­

instituten. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen 

Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 

Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern 

oder verbundenen Unternehmen überlassen.

§3

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundes­

anzeiger.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an die Aktionäre im Wege der Daten­

übertragung zu übermitteln.

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

§4

(1) Das Grundkapital beträgt EUR 520.375.765,57.
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(2) Es ist eingeteilt in 172.331.076 Stückaktien.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2026 

das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 52.000.000,00 durch Ausgabe 

neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) und dabei 

gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinn­

beteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder 

mehrmals ausgenutzt werden. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 

auf die neuen Aktien zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionären auch in 

der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kre­

ditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Be­

zug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, (i) um Spitzenbeträge auszuglei­

chen und (ii) um den Gläubigern der von der GEA Group Aktiengesellschaft oder ei­
ner ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wand- 

lungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Options­

rechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde.

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf insgesamt 10 % des im 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 

der Gesellschaft nicht übersteigen (ausgenommen die Ausgabe unter Bezugsrechts­

ausschluss für Spitzenbeträge). Auf diese Grenze sind anzurechnen (i) Aktien, die 

aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert wer­

den, sowie (ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs­

oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei­

bungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs­

rechts ausgegeben werden. Diese Anrechnungen entfallen, und das ursprüngliche 
Ermächtigungsvolumen steht wieder zur Verfügung, sobald eine nachfolgende 

Hauptversammlung den Vorstand neuerlich zur Ausgabe oder Veräußerung von Ak­

tien oder von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. - 

pflichten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt.
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Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei­

teren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I sowie die 

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2026 

das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 52.000.000,00 durch Ausgabe 

neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka­

pital II) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden 

Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung kann ganz oder teil­

weise, einmal oder mehrmals ausgenutzt werden. Den Aktionären steht grundsätzlich 

ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann den Ak­

tionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem 

oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke 

von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, Unter­

nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegen­

ständen, auszuschließen.

Zudem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs­

recht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien an Personen ausgege­

ben werden sollen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der GEA Group Aktiengesell­

schaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften stehen. Die neuen Aktien können in 

diesem Fall auch über ein Kreditinstitut oder ein anderes, die Voraussetzungen des § 

186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen ausgegeben werden.

Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be­

zugsrecht der Aktionäre zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip 

dividend) auszuschließen, bei der den Aktionären angeboten wird, ihren Dividenden­

anspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer 

Aktien in die Gesellschaft einzulegen.

Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be­

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, (i) um Spitzenbe­

träge auszugleichen und (ii) um den Gläubigern der von der GEA Group Aktienge-
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Seilschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei­

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wand­

lungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht 

zustünde.

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf insgesamt 10 % des im 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 

der Gesellschaft nicht übersteigen (ausgenommen die Ausgabe unter Bezugsrechts­

ausschluss für Spitzenbeträge). Auf diese Grenze sind anzurechnen (i) Aktien, die 

aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen während der Laufzeit die­

ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert 

werden, sowie (ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand­

lungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldver­

schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be­

zugsrechts ausgegeben werden. Diese Anrechnungen entfallen, und das ursprüngli­

che Ermächtigungsvolumen steht wieder zur Verfügung, sobald eine nachfolgende 
Hauptversammlung den Vorstand neuerlich zur Ausgabe oder Veräußerung von Ak­

tien oder von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. - 

pflichten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital II sowie die Be­

dingungen der Aktienausgabe festzulegen.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2026 

das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 52.000.000,00 durch Ausgabe 

neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III) und da­
bei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Ge­

winnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal 

oder mehrmals ausgenutzt werden. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugs­

recht auf die neuen Aktien zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionären 

auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehre­

ren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen­

preis für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung 

des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Im Rahmen dieses Ausschlus­

ses des Bezugsrechts dürfen die auszugebenden Aktien gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung die­

ser Ermächtigung (Höchstgrenze). Die Höchstgrenze vermindert sich um den anteili­

gen Betrag des Grundkapitals, der auf eigene Aktien der Gesellschaft entfällt, die 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals III unter Ausschluss des Bezugs­

rechts der Aktionäre gemäß §§71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ver­

äußert werden. Die Höchstgrenze vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag 

des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Schuld­

verschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben 

sind, die von der GEA Group Aktiengesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaf­

ten während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals III unter Ausschluss des Bezugs­
rechts in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

werden.

Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be­

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, (i) um Spitzenbe­
träge auszugleichen und (ii) um den Gläubigern der von der GEA Group Aktienge­

sellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei­

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wand­
lungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht 

zustünde.

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf insgesamt 10 % des im 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 

der Gesellschaft nicht übersteigen (ausgenommen die Ausgabe unter Bezugsrechts­

ausschluss für Spitzenbeträge). Auf diese Grenze sind anzurechnen (i) Aktien, die 

aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen während der Laufzeit die­

ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert 

werden, sowie (ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand­

lungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldver-
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Schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be­

zugsrechts ausgegeben werden. Diese Anrechnungen entfallen, und das ursprüngli­

che Ermächtigungsvolumen steht wieder zur Verfügung, sobald eine nachfolgende 

Hauptversammlung den Vorstand neuerlich zur Ausgabe oder Veräußerung von Ak­

tien oder von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. - 

pflichten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital III sowie die Be­

dingungen der Aktienausgabe festzulegen.

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 52.000.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die be­

dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wand­

lungs- oder Optionsrechten aus Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente, die die 

GEA Group Aktiengesellschaft oder deren Konzernunternehmen aufgrund des Er­

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. April 2021 ausgegeben 

haben, ihre Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben bzw. Wandlungs- oder Opti­

onspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die Wand­

lungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene 

Aktien, durch Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leis­

tungen bedient werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 

der vorstehend genannten Ermächtigung jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. 

Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 

sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung 

von Wandlungs- oder Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 

ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö­

hung festzusetzen.

§5

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 
bestimmt der Vorstand.
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(3) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seiner Aktien und seines Anteils ist aus­

geschlossen.

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend 

von § 60 AktG geregelt werden.

III. VERFASSUNG DER GESELLSCHAFT

§6

Die Organe der Gesellschaft sind:

A. der Vorstand,

B. der Aufsichtsrat,

C. die Hauptversammlung.

A. VORSTAND

§7

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen 

bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. Die Bestellung stellver­

tretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

(2) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernen­

nen. Dieser entscheidet im Vorstand nicht allein, gibt aber bei Stimmengleichheit den 

Ausschlag.

§8

Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands­

mitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
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§9

Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats zu solchen Geschäften und Maß­

nahmen, die in den Geschäftsordnungen für Aufsichtsrat und Vorstand als zustimmungs- 

pflichtig bezeichnet sind.

B. AUFSICHTSRAT
§10

(1) Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie die Bestellung und Abberufung von 

Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer bestimmen sich nach 

den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder bestimmt sich nach den gesetzlichen Best­

immungen, soweit nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Amtszeit der 
von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre dau­

ert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, 

in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für 

Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre eine kürzere Amtszeit beschließen.

(3) Ausscheidende Mitglieder sind wiederwählbar.

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihr Amt jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat durch schriftliche Erklärung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder 

an den Vorstand niederlegen.

(5) Die Hauptversammlung kann für ein von ihr gewähltes Aufsichtsratsmitglied gleich­

zeitig ein Ersatzmitglied wählen, das in den Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Auf­

sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger 

bestellt ist. Ein Ersatzmitglied kann auch für mehrere Aufsichtsratsmitglieder gewählt 

werden. Die Wahl und die Rechtsstellung von Ersatzmitgliedern für die Aufsichts­

ratsmitglieder der Arbeitnehmer richten sich nach den Vorschriften des Mitbestim­

mungsgesetzes.

(6) Findet infolge des vorzeitigen Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitglieds eine Ergän­

zungswahl statt, so erfolgt diese Wahl für den Rest der Amtszeit des ausgeschiede­
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nen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die Hauptversammlung nicht etwas anderes be­

schließt. Abs. 2 bleibt unberührt. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten 

Ersatzmitglieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene 

Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschie­

denen Aufsichtsratsmitglieds.

§11

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle Aufsichtsratsmitglieder der An­

teilseigner neu zu wählen sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer 

besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat, zunächst 

unter Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitgliedes der Anteilseigner, 

nach dem im Mitbestimmungsgesetz festgelegten Verfahren für die Dauer ihrer 

Amtszeit als Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen

a) einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter

b) die weiteren zwei Mitglieder des in § 27 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes

vorgesehenen Ausschusses.

(2) Scheiden im Laufe der Amtszeit der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus ihrem 

Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich die Ersatzwahl vorzunehmen.

§12

Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Beschlüsse des 
Aufsichtsrats können auf Anordnung des Vorsitzenden auch in einer Telefon- oder Videokon­

ferenz oder außerhalb einer Sitzung durch schriftliche, in Textform übermittelte oder telefoni­

sche Stimmabgaben gefasst werden. Die angeordnete Form der Beschlussfassung ist zuläs­

sig, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats ihr nicht unverzüglich widerspricht. 

Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden vom Vorsitzenden festgestellt und 

allen Mitgliedern in Abschrift übermittelt.

§ 13

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn nach Einladung aller Mitglieder mindestens 

die Hälfte seiner Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, persönlich, per 
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Telefon- oder Videokonferenz oder durch schriftliche oder in Textform übermittelte 

Stimmabgabe gemäß § 108 Abs. 3 AktG an der Beschlussfassung teilnimmt.

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Der Vor­

sitzende bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung. Ergibt eine Ab­

stimmung Stimmengleichheit, so hat jedes Mitglied des Aufsichtsrats das Recht, eine 

erneute Abstimmung über denselben Gegenstand zu verlangen. Die Bestimmung, 

wann die Wiederholung der Abstimmung stattfindet, trifft der Vorsitzende. Ergibt die 

erneute Abstimmung wiederum Stimmengleichheit, so kann der Vorsitzende die ge­

setzliche Zweitstimme abgeben. Im Verhinderungsfall kann sich der Vorsitzende 

auch hinsichtlich der Zweitstimme der schriftlichen oder in Textform übermittelten 

Stimmabgabe bedienen. Dem Stellvertreter steht die Zweitstimme nicht zu.

(3) Bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (§12 Satz 2) gelten die vorstehenden 

Bestimmungen entsprechend.

(4) Die Niederschrift über die Sitzungen des Aufsichtsrats, Ausfertigungen von Be­

schlüssen und Bekanntmachungen des Aufsichtsrats unterzeichnet der Vorsitzende.

(5) Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser 

Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung.

§14

(1 ) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen.

(2) Der Aufsichtsrat kann neben dem in § 11 Abs. (1) Buchstabe b) genannten Aus­

schuss aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden und ihnen - soweit gesetzlich zu­

lässig - auch Entscheidungsbefugnisse übertragen. Soweit hierbei ein Ausschuss­

vorsitzender bestellt wird, kann der Aufsichtsrat ihm den Stichentscheid einräumen.

(3) Der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter sind ermäch­

tigt, die Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse durchzuführen und die 
dazu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.
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§ 15

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen eine feste jähr­

liche, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von EUR 70.000,00. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, sein Stellvertreter das 

Anderthalbfache dieses Betrages.

(2) Mitglieder des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschusses sowie des Prüfungsaus­

schusses erhalten zusätzlich für jede Mitgliedschaft in diesen Ausschüssen eine jähr­

liche Vergütung von jeweils EUR 45.000,00, Mitglieder des Ausschusses für Innova­

tion und Produktnachhaltigkeit für die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss eine jährli­

che Vergütung von EUR 35.000,00. Der Ausschussvorsitzende erhält jeweils das 

Doppelte.

(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach Ablauf des Geschäfts­

jahres für jede Sitzung des Aufsichtsrats und der in Abs. (2) genannten Ausschüsse, 

an der sie teilgenommen haben, ein Sitzungsgeld von EUR 1.000,00.

(4) Die Vergütung wird, soweit umsatzsteuerrechtlich erforderlich, zuzüglich der jeweils 

zu zahlenden Mehrwertsteuer ausgezahlt.

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Vergütungen werden bei unterjährigen Be­

stellungen von Aufsichtsratsmitgliedern bzw. bei unterjährigem Ausscheiden aus dem 

Aufsichtsrat pro rata temporis gezahlt.

(6) Die Regelungen in diesem § 15 sind erstmals für das am 1. Januar 2023 beginnende 

Geschäftsjahr anzuwenden.

C. HAUPTVERSAMMLUNG

§ 16

(1) Die Hauptversammlung wird, soweit nicht das Gesetz andere Bestimmungen trifft, 

vom Vorstand einberufen. Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine kürze­

re Frist zulässig ist - mindestens dreißig Tage vor dem Tage der Versammlung ein­

zuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht 
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mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist 

gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 dieser Satzung.

(2) Die Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen 

Stadt des Bundesgebiets, deren Einwohnerzahl 50.000 übersteigt. Der Ort der 

Hauptversammlung ist in der Einladung anzugeben.

(3) Der Vorstand sowie während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter sind 

ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung der Hauptver­

sammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertra­

gung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkten 

Zugang hat.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Vorsitzenden und des stellvertre­

tenden Vorsitzenden haben die Möglichkeit, im Wege der Bild- und Tonübertragung 

an der Hauptversammlung teilzunehmen, wenn ihnen die persönliche Teilnahme auf­

grund anderer, nicht verschiebbarer Verpflichtungen, aus anderen, von ihnen nicht zu 

vertretenen Gründen oder aufgrund ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland nicht 
oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist. Darüber hinaus ist den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats die Teilnahme an 

der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung gestattet, wenn die 

Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird..

§17

(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben 

wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung bedarf der 

Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung 

muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse min­

destens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann 
eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Haupt­

versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.

(2) Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver­

sammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein Nachweis 
des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG 

ausreichend. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver­
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Sammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hier­

für mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zuge­

hen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgese­

hen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht 

mitzurechnen.

(3) Der Vorstand kann vorsehen und Bestimmungen zum Verfahren festlegen, dass die 

Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne 

einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 

oderteilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben.

(4) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Haupt­

versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 

abgeben dürfen (Briefwahl).

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physi­

sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm­

lung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermächtigung ist bis zum 

Ablauf des 31. August 2025 befristet.

§18

(1 ) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. § 135 AktG bleibt unberührt. In der Einberufung 

kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.

§19

(1) Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im 

Falle seiner Verhinderung ein von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmitglied; ist eine sol­

che Bestimmung nicht getroffen, so bestimmen die in der Hauptversammlung anwe­

senden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den Vorsitzenden der Hauptver­
sammlung.
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(2) Der Versammlungsleiter kann, soweit gesetzlich zulässig, eine von der Ankündigung 

der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände be­

stimmen. Er bestimmt ferner die Art und Form der Abstimmung.

(3) Der Versammlungsleiter kann das Rede- und Frage- bzw. Nachfragerecht der Aktio­

näre zeitlich angemessen beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkun­

gen der Redezeit, der Fragezeit (einschließlich Nachfragen und neuer Fragen), der 

zusammengenommenen Rede- und Fragezeit sowie den angemessenen zeitlichen 

Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der 

Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs ange­

messen festlegen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderli­

chenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte an­

zuordnen.

§20

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften 

des Gesetzes oder diese Satzung Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine 

Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfas­

sung vertretenen Grundkapitals gefasst.

(2) Bei Vornahme von Wahlen gilt diejenige Person als gewählt, welche die meisten 

Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§21

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen der Satzung zu beschlie­

ßen, die nur die Fassung betreffen.

IV. JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG

§22

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
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§23

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernab­

schluss und den Konzernlagebericht zusammen mit dem Vorschlag für die Verwen­

dung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen.

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat 

der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die in­

nerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahrs stattzufinden hat. Sie be­

schließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats und über die Wahl des Abschlussprüfers.

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlus­

ses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzu­

stellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere 

Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils als die Hälfte des 

Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der 

Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.

§24

(1) Der Bilanzgewinn wird, soweit die Hauptversammlung keine andere Verwendung als 

die Ausschüttung beschließt, an die Aktionäre und die Inhaber von Genussrechten 

mit Gewinnbeteiligungsansprüchen im Verhältnis der Anteile am Grundkapital und 

Genusskapital verteilt.

(2) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine 

Sachausschüttung beschließen.

(3) Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts­

rats einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre nach 

Maßgabe von § 59 AktG zahlen.


